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Aufgaben und
Zuständigkeiten

Auf Baustellen entstehen Luftschadstoffe. Diese zu reduzieren, ist Ziel der Bau-
richtlinie Luft. Die öffentliche Hand, die Bauwirtschaft und Planer leisten einen 
Beitrag dazu. 

Dieses Infoblatt richtet sich an alle Baubeteiligten. Es zeigt, wer für die bessere 
Luft auf der Baustelle was tun muss. Und wie alles am einfachsten geht.

Aufgaben und
Zuständigkeiten

UMWELTFACHSTELLEN



Arbeitsschritt Hauptverantwortliche Massnahme

Ziele und Rahmen- x x «Umweltverträgliche Produkte und Verfahren einsetzen»
bedingungen festlegen

Projektierung (x) x «Selbstdeklaration Massnahmenstufe»

Baubewilligung x «Selbstdeklaration kontrollieren und Auflagen formulieren»

Ausschreibung x «Basismassnahmen in Ausschreibung formulieren
(betrifft A-Baustellen)

x «Spezifische Auflagen in Ausschreibung ausformulieren
(betrifft B-Baustellen)

Offertstellung x «Auflagen der Ausschreibung beachten»

Vergabe x x x «Auflagen in Verträgen festlegen»

Bauausführung (x) x «Umweltverträgliche Produkte und Verfahren einsetzen»

(x) x «Gerätebenzin verwenden»

x «Schulung»

(x) x «Maschinen mit Partikelfiltern ausrüsten»

(x) x x «Staubbindung vorsehen

Baukontrolle x «Überwachung der Bau- und Umweltgesetzgebung»

Partikelfilter
in der Zentralschweiz
Gib 8!
Aufgaben der Beteiligten
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Massnahmenstufe und
Auflagen bestimmen

Je nach Art, Anzahl und Dau er der
Bau  ar beiten wird ab ge schätzt, ob
die Schadstoffbe las tung des Bau -
vor habens eher klein (Mass nah -
men   stufe A) oder eher gross (Mass   -
nahmenstufe B) sein wird. Die Bau -

bewilligung enthält ent spre chende Auflagen.

Angaben für Bestimmung der Massnahmen -
stufe liefern

Projektverfasser
Aufgaben: Damit die Baubewilligungsbehörde die Mass nah -

men stufe der Baustelle bestimmen kann, sind im
Bau gesuch folgende Angaben nötig:
1. Dauer: Erster Spatenstich bis Abnahme, inkl.

Ab bruch ar beiten (nur effektive Bauzeit). 
2. Fläche: Strassenfläche, Grabenfläche, Fassa- 

den fläche oder Bauarealfläche.
3. Kubatur: Kubatur = Abbruch- oder Rückbau -

ku ba tur + Aushubkubatur (inkl. Terrainver-
änderungen) + Hochbaukubatur (über Terrain).

Hilfsmittel: «Infoblatt 2: Baubewilligung und Ausschreibung».
Zeitpunkt: Projektierung.

Massnahmenstufe bestimmen und 
Auflagen formulieren

Baubewilligungsbehörde
Aufgaben: Massnahmenstufe bestimmen. Vorgesehene Mass  -

nahmen kontrollieren und in der Baube willi gung Auf  -
lagen machen.

Hilfsmittel: «Infoblatt 2: Baubewilligung und Ausschreibung».
Beispiel: Die Baurichtlinie Luft (BAFU, 1. Januar 2009) und

die Massnahme M4 des Mass nah men plans Luft -
rein haltung sind zu beachten. Es müssen alle
Mass nahmen umgesetzt werden, die für den ent-
sprechenden Bau stellentyp in der Tabelle «Stan-
dard for mu lie rungen für die Aus schreibung» aufge-
führt sind (vgl. «Gib 8! – Info blatt 2: Baubewilligung
und Ausschreibung». Zen t ral schweizer Umwelt -
schutz direk ti o nen, 2009).

Zeitpunkt: Baubewilligung. 
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Gib 8! – 8 Hauptmassnahmen der Baurichtlinie Luft
für die Zentralschweiz

Überwachung der Bau- und 
Umweltgesetz gebung

Baubewilligungsbehörde
Regelmässige Kontrollen der Baustelle sind entscheidend. Sie
garantieren, dass sowohl die Vorschriften zum Schutz der Um -
welt als auch die Vorgaben aus dem Bau- und Planungsrecht
eingehalten werden. Die Baubewilligungsbehörde kann ihre
Aufsichtspflicht mit eigenem Personal oder mit externen Fach -
leuten erfüllen. 
Aufgaben: Werden Vorschriften nicht befolgt, beanstandet der

Bau stel lenkontrolleur die Verfehlungen sofort und
definiert Fristen, um die Auflagen zu erfüllen. Kann
keine einvernehmliche Lösung ver einbart werden,
können vorsorgliche Massnahmen wie beispiels-
weise ein Baustopp verhängt und/oder eine straf-
rechtliche Anklage erhoben werden. 

Hilfsmittel: Baubewilligung, Maschinenliste, Checkliste Bau -
stel  lenkontrolle

Beispiele: Baumaschinen sind nicht vorschriftsgemäss mit
Par tikelfilter ausgerüstet, Baustellenzufahrt ist
über mässig verschmutzt, Absetzbecken zur Vor be -
handlung des Baugrubenabwassers fehlt, Arbeits -
zeitbeschränkungen für lärmintensive Bauarbeiten
werden nicht eingehalten.

Zeitpunkt: Bauausführung

Basismassnahmen in 
Aus schreibung formulieren

In den «Besonderen Bestim mun -
gen» und im Leistungsverzeich nis
der Ausschreibung sind die Mass -
nahmen der Baurichtlinie Luft kon-
kret ausformuliert. 

Projektverfasser
Aufgaben: Massnahmen zur Baurichtlinie Luft in die Aus -

schreibung aufnehmen.
Hilfsmittel: «Infoblatt 2: Baubewilligung und Ausschreibung».
Beispiel: «Für alle Maschinen mit Benzinmotoren ohne Ka  ta  -

ly  satoren ist Gerätebenzin zu verwenden (SN 181
163).»

Zeitpunkt: Ausschreibung.
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Bauherr, Projektverfasser, Bauausführende
Aufgaben: Ausführung der genannten Arbeiten möglichst mit lö -

sungsmittelfreien Produkten. Rücksprache mit 
Pla ner und Hersteller (Produktanwendung leicht
anders).
Lacke, Kleber und andere Stoffe mit Lösungs mit teln
sparsam verwenden. Deckel nach Gebrauch sofort
wieder auf schrauben. 

Hilfsmittel: Informationen und Hinweise für umweltfreundliche
Produkte:
• Beim Produktehersteller nachfragen und 

Weiterbildungsangebote beachten.
• www.empa.ch
• www.wwf.ch (Konsum)
• www.umweltschutz.ch
• www.baukultur.ch
• www.eco-bau.ch

Beispiel: Verwendung von lösungsmittelfreiem Bitumen im
Tiefbau.

Zeitpunkt: Projektierung und Bauausführung.

Gerätebenzin verwenden 

Für Arbeitsgeräte mit Benzinmo to -
ren wird Gerätebenzin nach SN 181
163 verwendet. Es ist erhältlich für
Zwei- und Viertaktmotoren.

Bauausführende
Aufgaben: Betrieb von Kleinmaschinen und Geräten mit Ge -

rätebenzin
Hilfsmittel: Liste der Importeure von Gerätebenzin nach SN 181

163. Bezug der vollständigen Liste unter:
www.geraetebenzin.ch

Zeitpunkt: Bauausführung.

Maschinen mit Partikelfilter
ausrüsten

Neue Maschinen und Geräte mit
Diesel mo to ren und einer Leistung
von über 18 kW müssen mit Par ti -
kel filter-Systemen (PFS) beschafft
und betrieben werden. In Betrieb
stehende Maschinen über 37 kW

sind bereits mit einem PFS ausgerüstet oder müssen stufenwei-
se nachgerüstet werden. Bei besonders lang dauernden, gros-
sen, exponierten Baustellen oder im Untertagebau kann die
Behörde verlangen, dass auch Maschinen und Geräte mit einer
Leistung von weniger oder gleich 18 kW mit PFS ausgerüstet
werden.

Bauausführende 
Aufgaben: Alte Maschinen umrüsten.
Hilfsmittel: «Filterliste BAFU», «Infoblatt 3: Partikelfilter», «Wei -

ter  bil dungs kur se» im Ausbildungszentrum des SBV
oder bei Filter lie fe ranten/Maschinenherstellern.

Zeitpunkt: Bauausführung.

Umweltverträgliche Produkte 
und Verfahren einsetzen

Für die Oberflächenbehandlung
(Grun dierungen, Voranstriche, Iso -
lier  anstriche, Ausgleichsspachtel,
Farbanstriche, Verputze, Haft brü -
cken, Primer, Bodenbeläge etc.),
zum Kleben und für Fugen dich -

tungen wer den lö sungs mittelfreie Produkte und Verfahren vor-
gesehen und verwendet.

5544
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Weshalb lösungsmittelfreie Produkte?
Farben und andere lösungsmittelhaltige Produkte enthalten
VOC (= flüchtige organische Verbindungen). Zusammen mit
Stickoxiden und Sonnenlicht entsteht Ozon, ein aggressives
Reiz gas, das die Atemwege angreift. Lösungs mittel haltige
Pro dukte werden seit einigen Jahren mit der so genannten
VOC-Lenkungsabgabe belastet. Deshalb macht sich die
Verwendung von lösungsmittelfreien Produkten bezahlt. 
Die meisten Lieferanten von Farbstoffen, Klebern,
Reini gungs mitteln etc. bieten heute lösungs-
mittelarme oder lösungsmittelfreie Alter -
nativ produkte an. Man erkennt solche Pro -
dukte oft auch an Qualitäts siegeln wie zum
Beispiel dem «Blauen Engel»:



Schulung 

Baupersonal, Baubewilligungs be -
hör den und Projektierende  werden
geschult. Es soll klar sein, wie und
wo beim Bauen Luftschadstoffe
entstehen und was man tun muss,
um die Belastung zu reduzieren.

Bauausführende 
Aufgaben: Personal an Weiterbildungen teilnehmen lassen.
Hilfsmittel: Instruktion für den Umgang mit Partikelfiltern, 

durchgeführt von diversen Filterlieferanten und 
Ma  schinen herstellern.

Spezifische Auflagen in
Ausschreibung formulieren

Massnahmen und Auflagen werden
in ob  jekt bezogenen «Besonderen
Be stim mun  gen» für die Aus schrei -
bung konkret aus formuliert. Da -
durch können praxisgerechte Un -
ternehmerlösungen unter Konkur -

renz bedingungen erwirkt werden.

Spezifische Auflagen in Ausschreibung 
ausformulieren

Projektverfasser
Aufgaben: Massnahmen zur Baurichtlinie Luft in die Aus schrei -

bung aufnehmen.
Hilfsmittel: «Infoblatt 2: Baubewilligung und Ausschreibung».

7a

Beispiele: «Beim Einsatz von Zerkleinerungsmaschinen (Brech -
anlagen) auf der Baustelle ist die Staubentwicklung
mit geeigneten Massnahmen zu verhindern.» –
«Bau  pisten sind regelmässig zu reinigen.»

Zeitpunkt: Ausschreibung. 
Betreff: Grosse Baustellen (Massnahmenstufe B).

Auflagen der Ausschreibung beachten

Bauausführende 
Aufgaben: Auflagen der Ausschreibung in Offerte konkret um -

setzen. 
Beispiel: Maschineneinsatzliste, Unternehmerlösung.
Zeitpunkt: Offertstellung. 
Betreff: Grosse Baustellen (Massnahmenstufe B).

Staubbindung vorsehen 
Bei grossflächigen Rückbauar bei -
ten, Abbrüchen und Sprengun gen
muss eine Abkapselung oder eine
geeignete alternative Staub bindung
vorgesehen werden.

Projektverfasser, Bauausführende 
Aufgaben: Darauf achten, dass sich beim Arbeiten möglichst

wenig Staub entwickelt. 
Beispiele: Intensive Benetzung, Wasservorhang, Radwaschan -

lage.
Zeitpunkt: Projektierung, Bauausführung.
Betreff: Grosse Baustellen (Massnahmenstufe B).

7b66
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Weshalb Gerätebenzin?
Gerätebenzin ist ein schadstoffarmes Spezialbenzin (Alkylat -
ben zin), das praktisch rauch- und russfrei verbrennt.
Deshalb sind die Gase bei diesem Benzin deutlich weniger
gesundheitsschädlich als bei normalem Tankstellenbenzin.
Die Umstellung auf Gerätebenzin kann ohne Bedenken
erfolgen. Wegen der et was geringeren Dichte ist in der
Regel eine leichte Korrektur der Vergasereinstellung nötig.
Die Oktanzahl entspricht durchweg 95/90 (ROZ/MOZ), so
dass diesbezüglich keine Pro bleme mit den üblichen
Kleinmotoren entstehen. Gerätebenzin gibt es für Vier takt-
und Zweitaktmotoren.

Haupverantwortliche Massnahme

Baubewilligungsbehörde 

Bauherr 

Projektverfasser/Bauleiter

Bauausführende 4
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… zur Luft

Übersichtsbroschüre: Gib 8! Die 8 Hauptmassnahmen
der Baurichtlinie Luft für die Zentralschweiz.
Erklärt Sinn und Zweck der Baurichtlinie Luft, gibt einen Über -
blick über die Massnahmen und zeigt die Verschärfung für Parti -
kelfilter in der Zentralschweiz. ZUDK. 2009.

Infoblatt 2: Baubewilligung und Ausschreibung
Ermittelt Baustellen, die neben den Basismassnahmen zusätzlich
spezifische Massnahmen benötigen und schlägt entsprechende
For mulierungen vor für Baubewilligung und Aus schrei bung. Für
Bau bewilligungsbehörden und ausschreibende Stellen. 
ZUDK. 2009.

Baurichtlinie Luft (BauRLL)
Luftreinhaltung auf Baustellen. Umwelt-Vollzug. BAFU. 2009. 

Massnahmenplan Luftreinhaltung, Massnahme M4
Massnahmenblatt M4 «Emissionsbeschränkung auf der Bau -
stelle. ZUDK. 2009. 

Massnahmenplan Luftreinhaltung
für die Innerschweizer Kantone LU, UR, SZ, OW, NW, ZG.
ZUDK. 1999 und 2007.

… zu Partikelfiltern

Infoblatt 3: Partikelfilter
Gibt Tipps zum Nachrüsten alter Maschinen mit Partikelfiltern,
zu Garantie, Wartung und Be trieb. Und erläutert die Kenn zeich -
nung der Maschinen sowie das Kontrollsystem. ZUDK. 2009.

«Filterliste BAFU»
Zeigt geprüfte und erprobte Partikelfilter-Systeme für die Nach -
rüstung von Dieselmotoren. BAFU. 2009.

Technische Anleitung VSBM/SBI «Abgaswartung und
Kontrolle von Maschinen und Geräten auf Baustellen»
Beschreibt die Durchführung von Abgaswartung und Kontrolle
bei Baumaschinen und Geräten mit Partikelfilter. Verband der
Baumaschinenimporteure der Schweiz und Schweizerische
Bau industrie. 2004.

«Weiterbildungskurse» 
Vermittelt Praxiswissen zum Thema Partikelfilter. Für Poliere,
Un ter haltsleute und Maschinisten im Ausbildungszentrum des
Schwei zerischen Baumeisterverbandes in Sursee (www.azsbv.ch)
oder bei Filterlieferanten/Maschinenherstellern.

«Partikelfiltersystem für Baumaschinen» 
(Tipps zu Auswahl, Einbau, Betrieb, Unterhalt und Störungs -
behebung). beco, Berner Wirtschaft, Immissionsschutz, Laupen -
strasse 22, 3011 Bern, www.be.ch/luft.

Weitere Informationen …
www.umwelt-zentralschweiz.ch 
bietet alle folgenden Produkte zum Download oder Bestellen an:

• Amt für Umweltschutz Kt. Zug
Tel. 041 728 53 70 info.afu@bd.zg.ch

• Amt für Umweltschutz Kt. Uri
Tel. 041 875 24 30 afu@ur.ch

• Amt für Umweltschutz Kt. Schwyz
Tel. 041 819 20 35 afu.di@sz.ch

• Amt für Umweltschutz Kt. Nidwalden
Tel. 041 618 75 04 afu@nw.ch

• Umwelt und Energie (uwe) Kt. Luzern
Tel. 041 228 60 60 uwe@lu.ch

• Amt für Umweltschutz Kt. Obwalden
Tel. 041 666 63 27 umwelt.energie@ow.ch
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